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Ausgabe 080/202423. Dezember 2024

 AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG UND VERMESSNG

Bekanntmachung des Landratsamtes Zwickau als untere Naturschutzbehörde über die öffentliche 
Auslegung des Entwurfes der Verordnung des Landratsamtes Zwickau zur Festsetzung des Land-
schaftsschutzgebietes „Erzgebirgsweg und Rümpfwald”  
(Stand 10. Dezember 2024) 
Gemäß § 22 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in 
Verbindung mit § 20 Abs. 2 des Sächsischen Naturschutzgesetzes 
(SächsNatSchG) wird Folgendes bekannt gemacht:

Das Landratsamt Zwickau als untere Naturschutzbehörde beab-
sichtigt, gemäß § 22 BNatSchG i. V. m. § 13 S. 1 SächsNatSchG, § 26 
BNatSchG sowie § 48 Abs. 1 Nr. 2 SächsNatSchG, eine Verordnung 
zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes „Erzgebirgsweg und 
Rümpfwald“ zu erlassen. 

Schutzzweck des geplanten Landschaftsschutzgebietes „Erzgebirgs-
weg und Rümpfwald“ ist unter anderem der langfristige Erhalt der 
gebietsprägenden Landschaftsbestandteile und Biotoptypen mit 
hoher naturschutzfachlicher Relevanz für den betroffenen Land-
schaftsausschnitt, wie z. B. Erlen-Eschen-Bachwälder, Bruchwälder, 
Schlucht- und Schatthangwälder usw. sowie die Sicherung der darin 
enthaltenen Lebensräume und Lebensstätten für dauerhaft überle-
bensfähige Vorkommen wildlebender Pflanzen- und Tierarten (z. B. 
Mopsfledermaus, Sperber, Breitblättriges Knabenkraut). Weiterhin 
sollen stabile und naturnahe Waldbestände aus standortgerechten, 
gebietsheimischen Gehölzarten mit einem angemessenen Alt- und 
Totholzanteil erhalten bleiben. Ferner soll das Gesamtgebiet für eine 
natur- und landschaftsverträgliche Erholungs- und Freizeitnutzung 
entwickelt und ein landschaftlich ansprechendes Umfeld für die 
regionalen touristischen Schwerpunkte, wie die Lungwitzbachaue 
und den Rümpfforst erhalten bleiben. 

Der Entwurf der Verordnung zur Festsetzung des Landschaftsschutz-
gebietes „Erzgebirgsweg und Rümpfwald“ einschließlich der Über-
sichtskarte und der Flurkarte (Stand 10. Dezember 2024) wird

vom 2. Januar 2025 bis einschließlich 14. Februar 2025

zur Einsichtnahme für jedermann in der folgenden Dienststelle des 
Landratsamtes Zwickau ausgelegt und kann während der angegebe-
nen Sprechzeiten dort eingesehen werden:

untere Naturschutzbehörde in 08412 Werdau, Zum Sternplatz 7, 
Raum 2.14

Sprechzeiten:
Dienstag:  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Zwickau vorge-
bracht werden.

Das Landratsamt Zwickau wird die fristgerecht vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken prüfen und den Betroffenen das Ergebnis 
mitteilen (§ 20 Abs. 5 SächsNatSchG).

Werdau, 12. Dezember 2024

Wendler
Amtsleiterin
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